
~I 

( 

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

g2/ 
1121 

18. Februar 1977 Nr. 1126 

Die Einwohnergemeinde Olten unterbreitet dem Regierungsrat den 

speziellen Teil-Bebauungsplan 11 Hammermätteli" mit den dazuge

hörigen speziellen Bauvorschriften zur Genehmigung. 

Der vorliegende Plan sieht auf dem Areal des 11 Hammermätteli~ 

östlich der Hammerallee eine abgetreppte 6-geschossige Ueber

bauung mit Läden, Dienstleistungsbetrieben und Wohnungen vor. 

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 27. Februar 

bis 27. März 1976. Während der gesetzlichen Frist wurde eine 
. . 

Einsprache eingereicht. Der 5tadtrc:it ·hat am 14. Juli 1976 

die Einsprache gutgeheissen und den abgeänderten speziellen 

Bebauungsplan mit den abgeänderten speziellen Bauvorschriften 

aufgrund von § 15 des kant. Baugesetzes genehmigt. 

Formell wurde das Verfehren richtig durchgeführt. 

Materiell sind folgende Bemerkungen anzubringen: 

Im Falle einer Realisierung der Dünnernstrasse kann bei Ein

richtungsverkehr die Ein- und Ausfahrt im Rechtsverkehr auf die 

Dünnernstrasse erfolgen, wenn eine Verzögerungs- und Beschleunigungs

spur erstellt wird. 

Beim Zweirichtungsverkehr müsste zusätzlich elne Linksabbiege

spur errichtet werden. In diesem Fall müsste noch die Verminderung 

der Leistungsfähigkeit der Dünnernstrasse vorgängig abgeklärt 

werden. In beiden Fällen sind aber die zusätzlich notwendigen 

Verkehrsflächen durch den Verursscher zur Verfügung zu stellen. 

Es wird 

beschlossen: 

1. Der spezielle Bebauungsplan 11 Hammermätteli 11 mit den dazuge-
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hörigen speziellen Bauvorschriften der Einwohnergemeinde Dlten 

wird unter folgendem Vorbehalt genehmigt: 

Vor der Realisierung der Erweiterungsetappe sind die Er

schliessungsfragen mit dem Kant. Tiefbauamt zu besprechen. 

Sämtliche Planungs- und Baukosten, die im Zusammenhang mit 

dem Anschluss an die DOnnernstrasse entstehen, gehen zu Lasten 

der Bauherrschaft. 

2. Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit 

dem vorliegenden in Widerspruch stehen. 

GenehmigungsgebDhr: Fr. 200.-

Publikationskosten: Fr. 18.--

Fr. 2lß .... -
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Bau-Departement (2) Kn 

Rechtsdienst des Bau-Departementes 

Kant. Hochbauamt (2) 

Kant. Tiefbauamt (2) 

Amt fUr Wasserwirtschaft (2) 

Amt fUr Raumplanung (3), mitAktenun 1 Satz gen. Plänen mit 
Bauvorschriften 

Kant. Finanzverwaltung (2) 

Sekretariat der Katasterschatzung (2) 

Kreisbauamt II, 4600 Olten, mit 1 Satz gen. Plänen und Bauvorschriften 
(folgt später) 

Amtschreiberei Olten, mit 1 Satz gen. Plänen und Bauvorschriften 
(folgt später) 

Ammannamt der EG, 4600 Olten 

Stadtbauamt, 4600 Olten, mit 2 Sätzen qen. Plänen und Bauvorschriften 
(folgt später) 

Amtsblatt Publikation: Der spezielle Bebauungsplan 11 Hammermätteli 11 

( mit den dazugehörigen speziellen Bauvorschriften der Einwohnerge

meinde Olten wird unter Vorbehalt genehmigt. 




